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bekannten Sammlung der Kirchenväter Kirche bis etwa ins 9. Jahrhundert. Die-
deutsch erschienen ist, wird jeder Freund SsSer Stoff, der an ıch nıcht ne  e 1st, WIT
der theologischen und philosophischen dargestellt nach einer, wenigstens teil-
Wissenschaften und der ÄAszese aufs weılse, n  ien M e 0  ( —3 Der Verfasser
wärmste begrüßen. Nırgends verbindet nenn S1e kulturhistorisch. damıiıt
der große Denker SO harmoniısch Theo- das Eijgentümliche und Neuartige seiner
logie und Philosophie miıteinander wıe Behandlungsart wiederg1bt, erscheınt
iın diesen Büchern Nırgends verrät sich uns sehr fraglıch Denn wıe in der
seine geniale Schöpferkraft verschwen-
derischer als 1n der Trinitätslehre: die Eıinleitung 7) selber zug1ıbt, besteht

1in der darstellenden Rechtsgeschichteintrospektive Psychologie des mensch- längst die Übung, Rechtsformen einer
lıchen Seelenlebens wird in den Dienst estimmten Epoche Raum und eıit
der Erahnung des göttlichen nnenlebens un der Denkart des olkes erklären,geste und eröffnet Sanz NEeEUe Hori- also 1S5 der Kulturgeschichte. Auch 1
zonte, Tiefen un Höhen &s  ber das Ver- katholischen Kiıirchenrecht hat diese Art
hältnis der dre1ı Personen zueinander,
über den Ausgang des Logos und des

seıit langem mit großem Nutzen Anwen-
dung gefunden, wenn S1e auch leiderPneuma. noch nıcht einer abschließenden roß-Kaum eın Gelehrter 1m Geistesleben

deutscher Zunge Wäar berufener als Mi1-
arbeit gefiührt hat Das kanonische Recht
zeıgt neben einem gottgegebenen, erae Schmaus, die schwierige Über- unveränderlichen und unwandelbaren

tragung vorzunehmen, die ehr hohe Kern ıne reiche Fülle VO Formen, diıeAnforderungen das spekulativ-histo-
rische Verständnis des erhabenen Inhalts ıhr Entstehen dem Einfluß römisch-

griechischer, DZW keitischer un d-wieSprachgewandtheit erfordert.Schmaus nischer Natıonalkultur verdanken 1,hat ıch durch eın uch 99  16 DSY-
chologische Trinitätslehre des hl. Au- Aber während diıe Rechtsgeschichte

S1C begnügte, die tatsächliche Ab-gustinus“‘ (1927) als einen SOUveranen hängigkeit kanonischer BestimmungenKenner dieses Lehrstückes erwiesen und
VOo  } weltlichen Rechtsformen der Um:-außerdem ın seinem monumentalen

Werke „Der Liber propugnatorius des welt testzustellen un!: irgendwie iın eın
Gesamtbild ZUu ordnen, dringt Höslinger‘Thomas Anglıcus“ (1930) einen blei-

benden Beitrag den Dreieinigkeits- iın Anlehnung moderne Wissenschafts-
theorien der mittelalterlichen Hoch- zweıge einen Schritt tiefer: sucht dıe
scholastik gegeben Hiıer wıe in ande- Formen S der Psychologie und rassi-

schen Eıgenart jener Völker erklären.ren Veröffentlichungen bekundet sich
Schmaus auch als eister der Sprache, Er hätte also seine Methode deutlicher
un! SO iıst denn der lateinısche "Lext der I eiıne rassenpsychologische
Bücher +  ber die Dreitaltigkeit zugleich dürfen.
geireu un echt deutsch wiedergegeben, Das Unternehmen ist dankenswert,
der gedankliıche Inhalt findet in der Dar- eın Ergebnis jedoch stellt, VO einıgen
stellung das ıhm passende Gewand. Die Stücken abgesehen, wen1g zuirieden.
weitausgreifende Eıinleitung führt den Neues Licht bringen wohl die KapıtelLeser sowohl dogmatisch-philosophisch u  4  ber die afrıkanısche Kırche und den
WIie ideengeschichtlich ın das Verständ- römischen Primat 48 ff.) un über
n1ıs des Werkes e1n. die Ehegesetze O4 ff.), doch ind die

Jansen S, J. wertvollen Ansätze leider DU  H{ skıizzen-
hafit behandelt un nıcht ZU überzeugen-Die alte afrıkanische Kırche 1m

Liıchte der Kirchenrechtsfor-
der Kraft entwickelt In andern Kapıteln
hat die methodische Absicht, möglıchstSchung nach kulturhistori- alles us der Rasseneigenart der nord-

scher Methode Von DDr Robert afrikanischen Bevölkerung (Berber,Höslinger. S0 (78 5.) Wien 1035 Phönizier, Römer, Griechen) erklä-Augustinus - Druckerei Stift Kloster- ren, entweder dem Verfasser den freien
neuburg. Kart ıX M 5.20 Blıck verschlossen für nächstliegende

n der Abhandlung sind
die hauptsächlichsten kırchenrechtlichen Vgl diese Zeıitschr. 125 (1933) 379
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Erklärungsgründe oder u gekünstelten SuUung siecht 1n der würdigen Erzeugung
Abhängigkeitsbeziehungen geführt (z.B un Erziehung der Nachkommenschaft

27% 4A1{ 40 69) Sätze den hauptsächlichen objektiven Zweck
wıe „ESs se1  A daran erinnert, daß das N1s primari1us) der he, 1n der Lebens-

un Liebesgemeinschaft der attenwichtigste Merkmal der vaterrechtlichen
Kulturen, der TLotemıiusmus, gleichfalls den nachgeordneten Zweck (finıs UunN-
eine Art Rigorismus ist Dıeser RigorIi1s- darıius), wobe!] wohl beachten ist, daß

ist den vaterrechtlichen Völkern in dieser nachgeordnete oder nachgestaltete
Zweck eın wahrer, auch ın sich wertvol-Fleisch und lut übergegangen und

macht sıch auch 1m geistigen, insbeson- ler Zweck, nıcht eın bloßes Miıttel der
dere relıg1ösen Leben geltend. Asketen- Fortpülanzung ist (vgl.diese Zeitschriftt

12  © [1930/31] 253) Dagegen wiıll der Ver-£IU: ist bekanntlıch miıt Zauberei eng
Tasser die Ehezwecke ordnen, daß alsverwandt‘“‘, können nıcht ohne Wiıder-

spruch hingenommen werden. Sie sind objektiver Zweck (Sinn) die Verwirk-
offenbar ın stärkster Anlehnung gl EeV 0- lıchung der ehelichen Eıinheit die erste

Stelle tritt, während die personale Voll-lutionistische Autoren ohne Korrektur
Oder Einschränkung hingesetzt worden. endung der Gatten un die Nachkom-
Der letzte Satz 48 ist mißverständlich menschait die entiernteren, allerdings

innerlich zugehörıgen Zwecke bildenund beruht wahrscheinlich auf einem „Der vereinheitlichende Zweck der EheFlüchtigkeitsfehler. Am wenigsten dürtfte
der Schlußabschnitt 72—7 s:  ber die liegt 1so nach unNnserer Auffassung —_-

mittelbar 1m Verhältnis der sich einanderQuellen des nordafrikanischen Kirchen- schenkenden Gatten, in der VO spezifischrechts überzeugen, ehelicher ( Liebe getragenen Verwirk-
"Irotz dieser Ausstellungen bleibt das lichung eines zweieinigen ehelichen Le-

Verdienst des Verfassers bestehen, daß bens, nicht 1n einem außerhalb des Gat-
der bisher etiwas stiefmütterlich be- tenverhältnisses lıegenden Gut, wıe es

handelten nordafrıkanıschen Kırche ıne die Nachkommenschaft ist‘ (30) Das ist  .
zusammenfassende Studie widmete und der Grundgedanke, der wıe eın eitmotiv
dies mıiıt dem kühnen un! ın ıch wert- die NZ: Schrift durchdringt und ın
vollen Versuch verband, die Ergebnisse en Sachlichkeit mıiıt viel Wiıssen
moderner Religionsgeschichte, V ölker- und Scharfsinn verteidigt wird.
psychologie un Rassenkunde uch der ÖOÖhne weıteres ist dem Vertasser ein-
kirchenrechtsgeschichtlichen Forschung zuraumen, „daß nur ın wissenschaftliıcher
nutzbar machen. Zeiger S. J] Diskussion die rechte Stellung den

Problemen des modernen Menschen ei-

Ehe arbeitet werden kannn  66 (13); un ist  \
eın Recht, wWenn den Gemein-

Vom Sınn und Zweck der Ehe schaftscharakter der Ehe, der früher, wıe
Von DDr. Herbert Doms. 80 (199 der Ausspruch des Aquinaten (47) zeigt,
5.) Breslau 1935, Ostdeutsche Verlags- allzusehr vernachlässigt worden . ist, 1n
anstalt. M 4.50; geb M 5,80. helles Licht rückt. Fraglıch aber ist, ob
Gott verfolgt, wıe in der übrigen seine Beweisführung die recht verstan-

dene traditionelle Ansıcht erschütternSchöpiung, auch in der Ehe durch
dasselbe Mittel verschiedene Zwecke, die veETMAaS., Gewiß ist die Ehe Lebens- und
innerlich zusammengehören un! ine1in- Liebesgemeinschaft, aber wıe wıll inan

das spezifisch Ehelıche n ıhrander greifen, So unterscheidet 1an in
der Ehe objektive und subjektive, innere metaphysiısch ertassen hne dıe objektive
un: z2ußere Zwecke, Hauptzweck und Hinordnung auftf die Nachkommenschatt?
Nebenzwecke, und C hängt A Philosophisch ausgedrückt scheint die

HNECUEC Deutung wohl das NU:  9 ber nıchtTeile VOo  } der Blickrichtung des Be-
trachters ab, weilcher Zweck jeweıls 1n die differentia specilica erklären. Es
den Vordergrund rückt. Es bleibt ber ist ferner durchaus berechtigt, wWwWenn der
ımmer wahr, „daß ıne allzu scharfe uch Vertasser gegenüber den Nachwirkungen

manichäischen Geistes den metaphysı-IUr begrifiliche Abtrennung der Eihe-
zwecke voneinander als Zielpunkte des schen, ethischen un relıgiösen Sinnge-
Wesens der Ehe leicht Zu Ungereimthei- halt des ehelıchen Aktes hervorhebt, aber
ten führt‘‘ (87) ist doch be diesem richtigen Bestre-

Die traditionelle katholische as- ben niıcht der Gefahr entgangen, iıhn


